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	Prüfaspekt
	Hintergrund
	Geprüft und in Ordnung?

	Was soll die Rege-lung oder Arbeits- anweisung errei-chen?
	› Schauen Sie sich das Regelwerk an. Wenn der Zweck nicht offensichtlich ist bzw. sich von selbst versteht, sollte sich dieser aus der beschriebenen Zielsetzung ergeben.
› Klären Sie auch, inwieweit es einen konkreten Regelungsbedarf gibt. So kann eine Regelung nötig sein, um eine gesetzliche Anforderung zu erfüllen. Denken Sie hier beispielsweise an die gesetzliche Anforderung, dass Arbeitszeiten dokumentiert werden müssen.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Was würde passie-ren, wenn es diese Regelung nicht gäbe?
	› Manchmal lassen sich schon ziemlich früh nicht mehr erforderliche Regelungen aus-machen. So kann es bestimmte Anforderungen, Prozesse oder Systeme nicht mehr geben. Das „Entrümpeln“ kann dazu beitragen, dass Ihr Unternehmen agiler wird.
› Sprechen Sie ggf. mit anderen Stellen im Unternehmen, insbesondere mit Herausge-bern und von einer Regelung betroffenen Mitarbeitern. Ein solcher Perspektivwech-sel kann auch für Ihre Einschätzung wichtig sein.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Welche Daten-schutzaspekte sind von der Regelung betroffen?
	› Häufig gehen Regelungen, Anweisungen oder Prozesse auch mit der Bearbeitung von Personen daten einher. Klären Sie, worauf es hier besonders ankommt.
› Haben Sie immer die Grundsätze der Bearbeitung von Personendaten (Art. 6 DSG) im Blick.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Inwieweit ist die Regelung noch aktuell?
	› Manchen Regelungen sieht man direkt an, dass sie schon in die Jahre gekommen sind. Das vor allem, wenn sie noch mit Schreibmaschine verfasst wurden und auch ein eingescanntes Dokument nicht verbergen kann, dass es sich um etwas „Historisches“ handelt. 
› Prüfen Sie kritisch, inwieweit die Regelung heute noch verständlich ist. Nicht selten wird auf Abteilungen oder Verfahren referenziert, die kaum noch jemand kennt. Hier besteht meist dringender Updatebedarf.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Waren in die Erstel-lung der Regelung die relevanten Stakeholder ein- gebunden?
	› Nicht immer wird bei der Erstellung von Regelungen mitgedacht. Und erst recht nicht werden die Zuständigen oder andere Interessengruppen eingebunden. Die Folge: Eine Regelung geht am Be darf bzw. an den Gegebenheiten vorbei.
› Unter Umständen wurden Regelungen erstellt, die auch Themen in anderen Zustän-digkeitsbereichen betreffen. Typisches Beispiel: „Der Datenschutzberater gibt die Bearbeitung frei.“ Auch hier sollten Sie auf eine Anpassung drängen. Denn das ist nicht Ihr Job.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Ist die Regelung an sich rechtskon- form?
	› Wird mit einem Regelwerk gegen Recht und Gesetz verstossen, kann man einem Mitarbeiter kaum vorwerfen, wenn er dieses nicht befolgt.
› Haben Sie insbesondere ein Auge auf die Wahrung datenschutzrelevanter Grund-rechte, wie z. B. die Wahrung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Für welche Perso-nen und für welche Situationen bzw. Fälle gilt die Rege-lung?
	› Regeln müssen nicht für alle und jeden gelten. Diese können auch spezifisch zuge-schnitten sein. Allerdings sollte es keine Zweifel geben, wer Adressat einer Regelung ist.
› Prüfen Sie nicht nur die Zielgruppe, also den persönlichen Anwendungsbereich. Denken Sie auch an die sachliche und räumliche Dimension.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Sind Vorgaben, Auf-gaben oder Mass- nahmen klar defi-niert?
	› Sind Anforderungen umzusetzen oder Regeln einzuhalten, müssen diese möglichst klar, umfassend und verständlich formuliert sein. Zweideutigkeiten oder Interpretationsspielräume werden im Fall der Fälle zum Problem.
› Erklärungen oder Klarstellungen sollten sich unmittelbar bei der Regelung finden. Werden die in anderen Dokumenten oder Anlagen untergebracht, werden sie unter Umständen nicht zur Kenntnis genommen. Das kann leicht passieren, wenn es schnell gehen muss.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Wurden erforder-lichenfalls Verbote klar 
ausgesprochen?
	› Soll etwas verboten sein, muss das so auch klar in der Regelung dargestellt werden. 
› Achten Sie auf „Weichmacher“, die in der Praxis zu grossen Problemen führen. So z. B. ist ein „Sollte“ eben kein „Muss“. Auch markiert ein „Grundsätzlich“, dass es Aus-nahmen gibt.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Passt die Regelung zur Lebens- und Arbeitswirklichkeit?
	› Wurden Regelungen am grünen Tisch gemacht und hatte man die praktische Umsetzung nicht vor Augen, können sich Vorgaben „verselbstständigt“ haben, um praktikabel zu sein.
› Sprechen Sie hier mit Betroffenen aus der Praxis. Oft wird erst so deutlich, wo es hakt bzw. was schleunigst angepasst werden muss.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Inwieweit wurden die Aufwände und der Nutzen der Regelung berück-sichtigt?
	› Auch mit Regelungen lässt sich bestens „mit Kanonen auf Spatzen schiessen“. Bewerten Sie kritisch, ob sich Aufwand und Nutzen noch die Waage halten.
› Manchmal reichen auch „abgespeckte“ Regelungen aus, um ein Ziel zu erreichen. Im Zweifel können vereinfachte Regelungen zunächst im begrenzten Rahmen getestet werden.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Gibt es Wege, um zulässigerweise vom Geregelten abzuweichen?
	› Unter Umständen ist Regelerstellern bewusst, dass man nicht alles regeln kann oder die Dinge ausnahmsweise anders funktionieren können.
› Es sollte nicht nur erkennbar sein, wo es Spielräume oder Abweichungsmöglichkei-ten gibt. Auch der hier einzuhaltende Weg sollte beschrieben sein, etwa das Einho-len der Zustimmung bestimmter Stellen.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Ist klar, welche Kon-sequenzen eine Nichtbeachtung haben kann?
	› Es gibt Regelungen, die haben es in sich. Wird gegen diese verstossen, kann das weitreichende Konsequenzen für das Unternehmen haben. Es sollte für Adressaten leicht erkennbar sein, wo auch für diese ernste Konsequenzen drohen können.
› Häufig reicht es aus, wenn etwa auf arbeitsrechtliche Konsequenzen bzw. Schadens-ersatzforderun gen hingewiesen wird. Allerdings gilt auch hier: Wenn etwas ange-droht wird, muss es im Zweifel auch umgesetzt werden. Sonst verliert die Drohung ihre Wirkung.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Inwieweit ist die Regelung kommu-niziert?
	› Auch das kann es geben: Regelungen, die existieren, aber niemand so wirklich kennt. Das ist jedoch ein Problem.
› Prüfen Sie inwieweit Regelungen an zentralen Orten zu finden sind. Wird auf Rege-lungen verlinkt, sollten die Links funktionieren. Abgelaufene oder tote Links können dazu führen, dass nichts beachtet wird.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Sind andere Sprach-versionen verfüg-bar?
	› Gibt es in Ihrem Unternehmen anderssprachige Mitarbeiter, die ggf. nur wenig Deutsch sprechen, können Regelungen ausschliesslich in deutscher Sprache zum Problem werden. Im Zweifel wird etwas falsch verstanden und eben auch falsch um-gesetzt. Das kann man dann nicht unbedingt dem Mitarbeiter anlasten.
› Gibt es KI-generierte Übersetzungen, sollten diese von Muttersprachlern gegenge-checkt werden. Auch die KI kann Fehler machen. Ungeprüft dürfen Sie sich nicht auf sie verlassen. Das entsprechende Risiko trägt Ihr Unternehmen.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Wurden bestimmte Betroffenengrup- pen sensibilisiert bzw. unterwiesen?
	› Je nach Regelungsgegenstand können Schulungen oder Trainings für bestimmte Zielgruppen erforderlich sein.
› Hinterfragen Sie das Trainingskonzept für neue Mitarbeiter. Diesen darf nötiges Wis-sen nicht vorenthalten werden, nur weil sie später dazugestossen sind.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Wie und durch wen wird die Einhaltung der Regelung kon-trolliert?
	› Je grösser die Tragweite einer Regelung bzw. eines entsprechenden Verstosses dagegen ist, desto eher muss die Einhaltung überwacht werden.
› Klären Sie, wer was wie prüft. Achten Sie auch hier auf Risikoangemessenheit.
	☐	Ja
	☐	Nein

	Wer führt wann ein Review der Rege-lung durch?
	› Werfen Sie einen Blick auf das Veröffentlichungsdatum und die Versionsnummer. Liegen die schon lange zurück, sollte eine Überarbeitung erfolgen.
› Auch wenn nichts angepasst wird, was eher selten der Fall ist, sollte ein Review-Datum festgehalten und erkennbar sein.
	☐	Ja
	☐	Nein
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